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Einleitung

A. These

Seit dem 19. Jahrhundert wird darüber gestritten, ob „der Wille an sich als das 
einzig Wichtige und Wirksame gedacht werden“ muss,1 oder „ob die Sicher-
heit des Verkehrs [verlangt], dass jeder Theil auf die vom Gegner gebrauchten 
Worte bauen könne, dass er in seiner Erwartung nicht getäuscht werde durch 
den Nachweis eines anderen Willens als derjenige ist, welcher von ihm verstän-
diger Weise aus der Äußerung entnommen werden durfte.“2

Auch heute werden Privatautonomie – insbesondere Vertragsfreiheit – und 
Verkehrsschutz oft als Antipoden verstanden, die als „konfligierende Prinzi-
pien gegeneinander abgewogen werden müssen“.3 So wird etwa bei der Frage, 
ob, wann und auf welche Weise die Vertragsfreiheit eingeschränkt werden soll, 
der Verkehrsschutz regelmäßig als Argument angeführt.

Dieser Arbeit liegt die These zugrunde, dass Vertragsfreiheit und Verkehrs-
schutz nicht grundsätzlich konfligieren. Auch Rechtsgeschäft und Vertrauens-
haftung sowie Selbstbestimmung und Selbstverantwortung stellen damit keine 
Gegensatzpaare dar.4 Vielmehr verhelfen Regelungen, die dem Verkehrsschutz 
dienen, der Vertragsfreiheit zur Geltung. Zugleich trägt die Vertragsfreiheit in 
ihrem Kern der Tatsache Rechnung, dass Parteien eines schuldrechtlichen Ver-
trages Teil des Wirtschaftsverkehrs sind.5

Die Regelungen zu Rechtsgeschäften (§§ 104–185 BGB) stellen in wesent-
lichen Punkten nicht auf den subjektiven Willen von Erklärendem bzw. Erklä-
rungsempfänger ab.6 Sie geben einen objektiven Maßstab vor: Maßgeblich ist 
etwa, wie ein durchschnittlich informierter, rationaler Teilnehmer des betref-
fenden Verkehrskreises eine Erklärung, ein Tun oder Unterlassen üblicherweise 

1 v. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. III, 1840, S. 258. 
2 Regelsberger, Civilrechtliche Erörterungen, Erstes Heft, 1868, S. 17.
3 G. Wagner, AcP 206 (2006), 352, 424. Vgl. auch Flume, AT, Bd. II, 3. Aufl. 1979, § 1 7 S. 10.
4 Vgl. auch Grundmann, FS 200 Jahre Jur. Fak. HU Berlin, 2010, S. 1015, 1043.
5 Hierzu nur Kohler, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd. I, 1906, S. 535. Nach C. 

Paulus, FS Gero Fischer, 2008, S. 445, 451 f. hängen Rechtssicherheit im geschäftlichen Ver-
kehr und Privatautonomie „voneinander ab wie der Wasserpegel in einer kommunizierenden 
Röhre.“

6 Alle Personenbezeichnungen in dieser Arbeit sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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versteht. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Rechtsanwender ver-
gleichsweise kostengünstig ermitteln und beweisen. Sind objektive Kriterien 
maßgeblich, privilegiert die Rechtsgeschäftslehre außerdem denjenigen, der 
sein Verhalten an Gepflogenheiten ausrichtet. Damit fördert sie Standardisie-
rung, hält Vertragsabschlusskosten niedrig und trägt „Kontinuitätserwartun-
gen [Rechnung], die ohne Reflexion wie feste Gleitschienen dem täglichen Erle-
ben zugrunde gelegt werden“.7

Überdies setzt sie Anreize für Verkehrsteilnehmer sich so auszudrücken, 
dass sich der objektiv verstandene Inhalt des Erklärten mit dem subjektiv Ge-
wollten deckt. Die Maßgeblichkeit objektiver Kriterien dient also zugleich der 
Erreichung subjektiver Ziele. Sie fördert den Abschluss von Verträgen, die den 
Präferenzen der Parteien entsprechen und darum Bestand haben. Rückabwick-
lungskosten werden vermieden.

Die subjektive Willensübereinstimmung ist denn auch das Ziel des Gesetzes. 
Die Verwendung objektiver Kriterien stellt keinen Selbstzweck dar. Der objek-
tive Erklärungsgehalt etwa gilt nicht absolut, sondern lediglich grundsätzlich. 
Soll eine Erklärung, ein Tun oder Unterlassen eine andere Bedeutung haben als 
ihr üblicherweise zukommt, und besteht hierüber Einigkeit zwischen den Par-
teien, ist das gemeinsam Gewollte vereinbart. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Parteien nicht in ein Rechtsgeschäft gezwungen werden, das den Nutzen für 
beide Seiten nicht oder wenigstens nicht in gleicher Weise vergrößert wie jenes, 
das sie übereinstimmend wollen.8

B. Gang der Untersuchung

Im ersten Teil der Arbeit werden diese Mechanismen in Kernbereichen der 
Rechtsgeschäftslehre analysiert. Nach einer Darstellung der einschlägigen öko-
nomischen Parameter (§ 1) wird zunächst der Tatbestand der Willenserklä-
rung untersucht (§ 2). An der Frage, ob und – wenn ja – über welche subjek-
tiven Tatbestandsmerkmale die Willenserklärung verfügt, hat sich der Streit 
zwischen Willens- und Erklärungstheorie im 19. Jahrhundert entzündet. Für 
die Entscheidung über die Existenz einer Willenserklärung ist der objektive Er-
klärungsgehalt maßgeblich zu berücksichtigen. Die Regelungen über Willens-
erklärungen beinhalten dadurch ein erzieherisches Element; Schmidt-Salzer 
spricht von einem „sozialpsychologische[n] Anreiz zu sorgfältigem Verhalten 

7 Luhmann, Vertrauen, 1968, S. 22.
8 Der Arbeit liegt mithin eine andere Konzeption des Vertragsrechts zu Grunde als jene 

der legal realists, die Barnett, 15 Harv. J. L. & Pub. Pol’y 783 (1992) prägnant zusammenfasst: 
„the substance of contract law has little to do with consent“.

Einleitung
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im rechtsgeschäftlichen Verkehr“.9 Die Regelungen halten Verkehrsteilnehmer 
an, sich möglichst eindeutig auszudrücken und sich Zeichen zu bedienen, die 
für das betreffende Rechtsgeschäft geläufig sind – sie fördern und festigen Ver-
haltensstandards. Zugleich schaffen sie dadurch Anreize für Verkehrsteilneh-
mer sicherzustellen, dass das objektiv Erklärte ihren subjektiven Präferenzen 
entspricht.

Der Streit zwischen Willens- und Erklärungstheorie lebt auch in den Ansich-
ten über die Auslegung von Willenserklärungen fort (§ 3). Auch hier spornt die 
Anwendung objektiver Maßstäbe den Erklärenden dazu an, „denkbare Miss-
verständnisse der Gegenseite zu antizipieren und im eigenen Interesse sicher-
zustellen, dass das, was der Gegner verstehen darf und muss, das ist, was der 
Erklärende wirklich will.“10 Weil entscheidend ist, was der Erklärungsempfän-
ger „verstehen darf und muss“, hält die Auslegung nach objektiven Maßstäben 
auch ihn zu Achtsamkeit an. Mehr noch, sie schafft Anreize, sich bereits beim 
Betreten eines Verkehrskreises über die dort geltenden Gewohnheiten zu in-
formieren und sich ihnen entsprechend zu verhalten. Beide Aspekte klingen bei 
Regelsberger an:

„Man verlangt von jedem, welcher freiwillig in Rechtsverhältnisse tritt, daß er die Fas-
sungskraft und die Vorsicht eines verständigen und überlegten Mannes besitze, und 
nimmt ihm die Folgen der Thorheit oder Nachlässigkeit in der Auslegung der gegneri-
schen Erklärung nicht ab.“11

Weil die Wirksamkeit von Willenserklärungen grundsätzlich nicht die Einhal-
tung einer bestimmten Form erfordert, kann auch Schweigen unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine Willenserklärung darstellen (§ 4). Ob dies der Fall 
ist, ist wiederum durch Auslegung aus Sicht eines objektiven Empfängers zu 
ermitteln; in der Regel müssen dafür besondere Umstände vorliegen, etwa ein 
Bezugspunkt und ein bestimmtes Vorverhalten des Schweigenden. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, können Verkehrsteilnehmer ein Rechtsgeschäft ohne 
den Einsatz weiterer Erklärungskosten annehmen, ablehnen oder mit einem be-
stimmten Inhalt versehen. Sie müssen sich nur dann ausdrücklich äußern, wenn 
sich ihr Wille von dem eines durchschnittlichen Verkehrsteilnehmers unter den 
gegebenen Umständen unterscheidet.

Wie beim Schweigen mit Erklärungswert, das sie als „gesetzlich fingierte 
Willenserklärung“,12 „unechte Willenserklärung“13 oder „Nicht-‚Willenserklä-

 9 Schmidt-Salzer, JR 1969, 281, 288. Nach ihm verringere dieser Anreiz die „mit der An-
erkennung der Formfreiheit verbundenen Gefahren der Verkehrsstörungen.“

10 Leenen, JuS 2008, 577, 580.
11 Regelsberger, Civilrechtliche Erörterungen, Erstes Heft, 1868, S. 22.
12 MüKo-BGB/Armbrüster, 8. Aufl. 2018, Vor § 116 Rn. 12. Vgl. auch Bork, AT, 4. Aufl. 

2016, Rn. 575 Fn. 12.
13 Enneccerus/Nipperdey, AT, 2. Halbbd., 15. Aufl. 1960, S. 945.
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rung‘“14 wertet, operiert die herkömmliche Ansicht bei der gewillkürten Stell-
vertretung (§ 5) mit Fiktionen. Sie bedient sich dieser um zu erklären, warum der 
Vertreter unter bestimmten Umständen auch dann, wenn er nicht, nicht mehr 
oder so nicht bevollmächtigt ist, über Vertretungsmacht verfügt. Ein Rück-
griff auf Fiktionen ist entbehrlich, wenn von vornherein auf objektive Merk-
male abgestellt wird. Dann ist stets und nicht erst nach Feststellung fehlender 
Vollmacht maßgeblich, wie sich das Handeln des Vertreters aus Sicht des Ge-
schäftspartners darstellt, ob es sich also für einen objektiven Empfänger – und 
aufgrund eines kausalen Beitrags des Vertretenen – so liest, als habe der Vertre-
tene den Vertreter zur Abgabe von dessen Erklärung ermächtigt. Der Vertretene 
wird dadurch dazu angehalten, seinen Willen, rechtsgeschäftlich durch einen 
anderen vertreten zu werden, objektiv erkennbar nach außen zu manifestieren. 
Für den Geschäftspartner erübrigt sich die (kostenintensive) Erforschung des 
Innenverhältnisses zwischen Vertreter und Vertretenem.

Der zweite Teil der Arbeit ist den Korrekturmechanismen gewidmet, welche 
die Rechtsgeschäftslehre unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung 
stellt, wenn der objektive Gehalt des Erklärten den Präferenzen einer Partei wi-
derspricht, also für sie nicht nutzenmaximierend ist. Zunächst wird untersucht, 
unter welchen Voraussetzungen eine Korrektur ökonomisch angezeigt ist und 
welcher Korrekturmechanismus sich unter Effizienzgesichtspunkten am ehes-
ten anbietet (§ 6). Dabei zeigt sich, dass die Regeln zur Irrtumsanfechtung gem. 
§§ 119, 122 BGB dann, wenn sie als Entscheidungsproblem verstanden werden, 
ein aus ökonomischer Sicht stringentes System darstellen, in dem auch Fälle 
Platz finden, die nach herkömmlicher Herangehensweise Probleme bereiten, 
etwa die Einordnung von Kalkulationsirrtümern oder die Abgrenzung von 
Motiv- und Eigenschaftsirrtümern.

Ein Recht zur Anfechtung wegen Irrtums besteht zunächst einmal (§ 119 
Abs. 1 BGB), wenn subjektiv gewollter und durch Auslegung ermittelter Erklä-
rungsinhalt unbewusst auseinanderfallen (§ 7). Der Erklärende hat dann seine 
Präferenz fehlerfrei gebildet. Ihm ist aber bei der Äußerung seiner Präferenz 
ein Fehler unterlaufen, weil er ein Erklärungszeichen gewählt hat, das – ihm 
unbewusst – seine Präferenz nicht oder nur fehlerhaft zum Ausdruck bringt, 
oder weil er sich versehentlich eines anderen Erklärungszeichens bedient hat 
als geplant.

Bei § 119 Abs. 2 BGB liegt der Fehler auf einer früheren Stufe: Der Erklä-
rende hat sich bei der Verortung des Geschäftsgegenstands oder des Geschäfts-
partners auf der Präferenzkurve geirrt (§ 8). Dieser Fehler ist insbesondere vom 
Motivirrtum abzugrenzen. Letzterer ist dem Eigenschaftsirrtum noch weiter 
vorgelagert; beim Motivirrtum irrt der Erklärende über subjektive Faktoren, 
welche für die ordinale Reihung der Eigenschaften des Geschäftsgegenstands 

14 Bickel, Die Methoden der Auslegung rechtsgeschäftlicher Erklärungen, 1976, S. 131 f.
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oder Geschäftspartners und also für die Bildung der Präferenzordnung des Er-
klärenden maßgeblich sind. Beispielsweise betrifft sein Irrtum die geplante Ver-
wendung des Geschäftsgegenstands. Derartige Irrtümer beziehen sich auf die 
„Wertungsgrundlage“ des Erklärenden.15 Diese ist, weil subjektiv, der Beurtei-
lung durch das Recht entzogen.

C. Abgrenzung

Gegenstand der Arbeit sind die Regelungen zum Abschluss von Rechtsgeschäf-
ten zwischen Partnern, welche die Voraussetzungen für eine Teilnahme am 
Rechtsverkehr erfüllen. Nicht betrachtet werden daher Zugangsvoraussetzun-
gen wie etwa die Geschäftsfähigkeit. Auch Fragen materialer Art, etwa solche 
der Vertragsgerechtigkeit, bleiben außen vor. Nicht behandelt werden also bei-
spielsweise Normen verbraucherrechtlicher Natur, insbesondere die Verbrau-
cherwiderrufsrechte. Das AGB-Recht spielt ebenfalls nur eine marginale Rolle. 
Lediglich am Rande untersucht werden überdies Mechanismen zur Lückenfül-
lung bzw. zur heteronomen Korrektur. Dazu zählen etwa die ergänzende Ver-
tragsauslegung und die Umdeutung sowie die Nichtigkeit wegen Sittenwidrig-
keit oder wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot.

D. Methode

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der dogmatischen Analyse.16 In gewissem 
Umfang schließt dies rechtshistorische Betrachtungen ein. Die zum Untersu-
chungsgegenstand geführten Diskussionen haben ihren Ursprung in dem be-
reits erwähnten Streit, den Vertreter der Willens- und der Erklärungstheorie in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geführt haben.

Eine besondere Bedeutung kommt überdies der Rechtsökonomik zu.17 Bis-
lang wurden nur einzelne Aspekte des Rechts der Willenserklärungen – vor-
wiegend die Regeln über die Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung 
sowie wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft des Geschäfts-

15 Schmidt-Rimpler, FS Lehmann, Bd. I, 1956, S. 213, 215.
16 Zu Begriff und Funktion der Rechtsdogmatik vgl. nur Ballerstedt, FS Flume, Bd. I, 

1978, S. 257 ff.; Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, 
S. 45 ff.; Häsemeyer, FS Schapp, 2010, S. 241 ff.; Jansen, ZeuP 2005, 750 ff.; Schuhr, Rechtsdog-
matik als Wissenschaft, 2007, S. 23 ff.; Stürner, JZ 2012, 10 ff. sowie die in Lobinger/Pieken-
brock/Stoffels (Hrsg.), Zur Integrationskraft zivilrechtlicher Dogmatik, 2014 versammelten 
Beiträge.

17 Zum Verhältnis von Recht und Ökonomik vgl. nur Klöhn in: Diedrich/Heilemann 
(Hrsg.), Ökonomisierung der Wissensgesellschaft, 2011, S. 455 ff.
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partners oder Gegenstands (§§ 123, 119 Abs. 2 BGB) – ökonomisch analysiert.18 
Eine grundsätzlichere rechtsökonomische Untersuchung der Rechtsgeschäfts-
lehre steht noch aus.

Selbstverständlich sind rechtliche Regeln nicht ausschließlich danach zu be-
werten, ob sie der Herstellung von Allokationseffizienz dienen.19 Gleichwohl 
ist es gewinnbringend, sich die ökonomischen Folgen gesetzgeberischer oder 
richterlicher Entscheidungen vor Augen zu führen.20 Die Ökonomik bietet, so 
Klöhns Paraphrasierung von Shavell, eine „besondere Sprache, mit der man Ge-
danken, zu denen jeder fähig [ist], präziser ausdrücken, hinterfragen und fort-
bilden [kann] als ohne ökonomische Kenntnisse.“21 Sie vereinfacht und ermög-
licht es, scheinbar disparate rechtliche Phänomene zueinander in Beziehung zu 
setzen.22 Indem sie nach den Wirkungen rechtlicher Regelungen fragt, zwingt 
sie, Annahmen juristischen Denkens offenzulegen und zu hinterfragen.23 Et-
waige Folgeprognosen, die sie aufstellt, lassen sich prinzipiell empirisch über-
prüfen.24

Ein gegenüber der reinen dogmatischen Betrachtung geweiteter Blick ver-
spricht für die Rechtsgeschäftslehre besonderen Gewinn, sind doch die Rege-
lungen über den Abschluss von Rechtsgeschäften die Basis des Vertragsrechts, 
das wiederum, so Fleischer, „die konstitutionelle Voraussetzung für die Schaf-
fung von Märkten“ bildet.25

18 Vgl. insbesondere Adams, AcP 186 (1986), 453 ff.; Fleischer, Informationsasymmetrie 
im Vertragsrecht, 2001, S. 244 ff., 336 ff.; G. Wagner in: Zimmermann (Hrsg.), Störungen der 
Willensbildung bei Vertragsschluss, 2007, S. 59 ff.

19 Vgl. auch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 8 f.; Fleischer, Infor-
mationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 10; G. Wagner, AcP 206 (2006), 352, 425. Zum 
Verhältnis von Privatrechtsdogmatik und ökonomischer Analyse vgl. nur ders., FS Larenz 
80. Geb., 2017, S. 281 ff.

20 Vgl. auch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 1 ff.; Fleischer, In-
formationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 9 f.; G. Wagner, AcP 206 (2006), 352, 424 ff.

21 Klöhn, AcP 216 (2016), 281, 283. Vgl. auch, zu den Charakteristika der ökonomischen 
Analyse des Rechts, Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law, 2004, S. 4.

22 So auch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 6; Klöhn, AcP 216 
(2016), 281, 283.

23 So auch Klöhn, AcP 216 (2016), 281, 283.
24 So auch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 6; M. Lehmann, Bür-

gerliches Recht und Handelsrecht, 1983, S. 245.
25 Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 10.
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Mechanismen zur Willensübereinstimmung
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§ 1 Ökonomische Parameter in der 
Rechtsgeschäftslehre

A. Einleitung

Im Deliktsrecht sind rechtsökonomische Beiträge „Legion“.1 Ökonomische Pa-
rameter sind aber auch in der Rechtsgeschäftslehre relevant. Dort wurden im 
deutschen Recht bislang insbesondere §§ 123 und 119 Abs. 2 BGB rechtsökono-
misch untersucht.2 Die vorliegende Arbeit geht erheblich darüber hinaus und 
betrachtet die klassischen Fragen der Rechtsgeschäftslehre unter anderem aus 
rechtsökonomischer Perspektive. Dabei werden insbesondere die folgenden Pa-
rameter fruchtbar gemacht.

B. Herstellung von Allokationseffizienz

Eine der wesentlichen normativen Grundfragen, die in der Wirtschaftswissen-
schaft verhandelt werden, lautet: Wie können die einer Gesellschaft zur Verfü-
gung stehenden knappen Ressourcen möglichst bedürfnisbefriedigend einge-
setzt werden?3 Wie lässt sich also sicherstellen, dass Gegenstände, Kapital etc. 
an den Ort gelangen, an dem sie den meisten Nutzen stiften und bestmöglich 
zur allgemeinen Wohlfahrt beitragen?

Wohlfahrtsökonomisch betrachtet, gilt: Die Wohlfahrt einer Gesellschaft ist 
umso größer, je effizienter sie organisiert ist.4 Zur Messung der Effizienz wer-
den im Wesentlichen zwei Kriterien verwendet. Beide verzichten auf interper-
sonelle Nutzenvergleiche sowie auf kardinale Nutzenkonzeptionen und stehen 

1 G. Wagner, ZHR 181 (2017), 203, 250. Vgl. zu den Anfängen nur Calabresi, 70 Yale L.J. 
499 (1961); ders., The Costs of Accidents, 1970; Coase, 3 J. L. & Econ. 1 (1960).

2 Vgl. insbesondere Adams, AcP 186 (1986), 453 ff.; Fleischer, Informationsasymmetrie im 
Vertragsrecht, 2001, S. 244 ff., 336 ff.; G. Wagner in: Zimmermann (Hrsg.), Störungen der 
Willensbildung bei Vertragsschluss, 2007, S. 59 ff.

3 Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Rechts, 5. Aufl. 2012, S. XXXIII.
4 Vgl. nur Towfigh in: Towfigh/Petersen (Hrsg.), Ökonomische Methoden im Recht, 

2. Aufl. 2017, Rn. 87.
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unterschiedlichen Güterallokationen neutral gegenüber, solange diese Alloka-
tionen – an ihren jeweiligen Maßstäben gemessen – gleich effizient sind.5

Nach dem Pareto-Kriterium6 ist ein Zustand A einem Zustand B vorzuzie-
hen, wenn A den individuellen Präferenzen mindestens eines Individuums mehr 
entspricht als B, und wenn alle anderen Individuen entweder ebenfalls A vor-
ziehen oder beiden Zuständen gegenüber indifferent sind, also niemand B prä-
feriert.7 Zustand A ist dann Pareto-superior gegenüber (dem Pareto-inferioren) 
Zustand B.8 Transaktionen, die freiwillig und ohne Willensmängel zustande 
gekommen sind, genügen diesem Kriterium.9

Kann kein Individuum bessergestellt werden, ohne dass ein anderes Indi-
viduum schlechter gestellt wird, haben also alle Individuen ihr Transaktions-
potential ausgeschöpft, ist der Zustand Pareto-optimal oder Pareto-effizient.10

Für das Recht lässt sich dieses Marktkriterium nur begrenzt nutzbar ma-
chen, denn: Jeder Einzelne hat danach ein „Veto-Recht“.11 Eine Veränderung 
des  status quo ist somit nur schwer möglich, weil Neuregelungen in aller Regel 
mindestens eine Person belasten.12 Insbesondere Umverteilungen sind ausge-

 5 Vgl. nur Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 49, 52; Towfigh in: 
Towfigh/Petersen (Hrsg.), Ökonomische Methoden im Recht, 2. Aufl. 2017, Rn. 88.

 6 Nach Pareto, Manuale di Economia Politica, 1906. Vgl. dazu nur van Aaken, „Ra-
tional Choice“ in der Rechtswissenschaft, 2003, S. 212 ff.; Adler/Posner, New Foundations of 
Cost-Benefit Analysis, 2006, S. 9 f., 19 ff.; Behrens, Die ökonomischen Grundlagen des Rechts, 
1986, S. 84 f.; Coleman, Markets, Morals, and the Law, 1988, S. 97 f., 100 ff.;  Cooter/Ulen, Law 
and Economics, 6. Aufl. 2012, S. 14; Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, 
S. 48 ff.; Janson, Ökonomische Theorie im Recht, 2004, S. 90 f.; Mercuro/ Medema, Econo-
mics and the Law, 2. Aufl. 2006, S. 20 ff.; Mathis, Effizienz statt Gerechtigkeit?, 2004, S. 44 ff.; 
R. Posner, Economic Analysis of Law, 9. Aufl. 2014, S. 14 f.; Schäfer/Ott, Lehrbuch der öko-
nomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Aufl. 2012, S. 13 ff.

 7 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 48 weist in Fn. 85 darauf 
hin, dass dieses „starke“ Pareto-Kriterium von einem weniger gebräuchlichen „schwachen“ 
Pareto- Kriterium unterschieden wird, nach dem A nur dann vorzugswürdig ist, wenn alle 
Individuen A B vorziehen.

 8 Vgl. nur Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 48; Towfigh in: Tow-
figh/Petersen (Hrsg.), Ökonomische Methoden im Recht, 2. Aufl. 2017, Rn. 90.

 9 Vgl. nur Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 48; Fleischer, Infor-
mationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001, S. 180 f.; Friedman, Capitalism and Freedom, 
1962, S. 13; Kronman/Posner, The Economics of Contract Law, 1979, S. 1 f.; Schäfer/Ott, 
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Aufl. 2012, S. 450 ff.

10 Vgl. nur Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 49; Schäfer/Ott, 
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Aufl. 2012, S. 13 ff.; Towfigh in: Tow-
figh/Petersen (Hrsg.), Ökonomische Methoden im Recht, 2. Aufl. 2017, Rn. 90; Varian, Inter-
mediate Microeconomics, 8. Aufl. 2014, S. 15.

11 Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 49.
12 Vgl. auch Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, 4. Aufl. 2015, S. 49; R. Posner, Eco-

nomic Analysis of Law, 9. Aufl. 2014, S. 14 f.; Towfigh in: Towfigh/Petersen (Hrsg.), Ökono-
mische Methoden im Recht, 2. Aufl. 2017, Rn. 92.
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